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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. g. Beschluss vom 17. Oktober 

2024 über eine Änderung der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche 

Versorgung § 116b SGB V wird nicht beanstandet. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Die Änderungsbefehle in I. Nummern 5 bis 13 des Beschlusses beinhalten 

unter anderem eine Verschiebung von Regelungen aus den Präambeln der 

betreffenden Appendizes in die Nummer 2 „Behandlungsumfang“ der 

jeweiligen Anlage. In den Nummern 6 bis 13, jeweils in Buchstabe a 

Doppelbuchstabe bb findet sich die Formulierung: „können im Rahmen des 

definierten Behandlungsumfangs die Leistungen im Appendix erbringen“. 

Demgegenüber enthält die entsprechende Formulierung in Nummer 5 

Buchstabe a Doppelbuchstabe bb – gemäß dem Zweck der Verschiebung – 

keine Bezugnahme mehr auf den Appendix („können im Rahmen des 

definierten Behandlungsumfangs die Leistungen erbringen“).  
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Das Bundesministerium für Gesundheit geht davon aus, dass es sich bei der 

insoweit abweichenden Formulierung in den Nummer 6 bis 13 („im Appendix“) 

jeweils um eine offenbare Unrichtigkeit handelt, die der G-BA vor der 

Veröffentlichung im Bundesanzeiger korrigieren wird.   

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Dr. Josephine Tautz 


